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RESOLUTION 67/118

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 98 Stim-
men bei 8 Gegenstimmen und 72 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/424, Ziff. 18)60:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Armenien,
Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, China, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische
Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon,
Libyen, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Togo,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Palau, Panama,
Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Belgien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Burundi, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Is-
land, Italien, Japan, Kamerun, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Me-
xiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Ton-
ga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Zypern.

67/118. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen,

sowie geleitet von dem humanitären Völkerrecht, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten61, sowie von den internationalen Normen auf dem
Gebiet der Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte62 und den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten63,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolutionen 2443 (XXIII) vom
19. Dezember 1968 und 66/76 vom 9. Dezember 2011, und die einschlägigen Resolutionen der Menschen-
rechtskommission und des Menschenrechtsrats, namentlich die vom Rat auf seiner zwölften Sondertagung
am 16. Oktober 2009 verabschiedete Resolution S-12/164,

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Resolutionen des Sicherheitsrats,

60 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Ban-
gladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti, Ecuador, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika,
Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Staat Palästina.
61 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl.
1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.
62 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
63 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993
725 (Sozialpakt).
64 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 53A (A/64/53/Add.1), Kap. I.
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unter Berücksichtigung des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die
Rechtsfolgen des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet65 und in dieser Hinsicht auf ih-
re Resolution ES-10/15 vom 20. Juli 2004 verweisend,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom 6. Mai 2004,

in der Überzeugung, dass die Besetzung selbst eine grobe und schwere Verletzung der Menschenrechte
darstellt, 

in ernster Sorge über die anhaltenden nachteiligen Auswirkungen der fortgesetzten rechtswidrigen is-
raelischen Praktiken und Maßnahmen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusa-
lems, namentlich die übermäßige Gewaltanwendung gegen palästinensische Zivilpersonen durch die israeli-
schen Besatzungstruppen, die Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gefordert hat, die umfangreiche
Zerstörung von Eigentum und lebenswichtiger Infrastruktur, die laufenden Siedlungstätigkeiten und den Bau
der Mauer, die Binnenvertreibung von Zivilpersonen, die Verhängung von Kollektivstrafen, insbesondere
gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, wo fortgesetzte schwere Einschränkungen der Bewegungsfrei-
heit einer Blockade gleichkommen, und die Inhaftierung und Gefangenhaltung von Tausenden von Palästi-
nensern,

sowie in ernster Sorge über Gewalthandlungen, Einschüchterung und Provokationen seitens israeli-
scher Siedler gegenüber palästinensischen Zivilpersonen und ihrem Eigentum, darunter Häuser, Moscheen,
Kirchen und Agrarland,

insbesondere in ernster Sorge über Berichte, wonach während der Militäroperationen im Gazastreifen
von Dezember 2008 bis Januar 2009 schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht begangen wurden, namentlich über die Feststellungen in der vom Generalsekretär
erstellten Zusammenfassung des Berichts der Untersuchungskommission66 sowie in dem Bericht der Ermitt-
lungsmission der Vereinten Nationen für den Gaza-Konflikt67, und erneut betonend, dass alle Parteien den an
sie gerichteten Empfehlungen ernsthaft Folge leisten müssen, um Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit zu
gewährleisten, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen68,
sowie der einschlägigen Berichte des Generalsekretärs69, 

unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwaltung vom 13. September
199370 und die darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen der palästinensischen und der israeli-
schen Seite,

betonend, wie dringlich es ist, dass die israelische Besetzung, die 1967 begann, vollständig beendet
wird und die Menschenrechte des palästinensischen Volkes somit nicht mehr verletzt werden und dass die
Verwirklichung seiner unveräußerlichen Menschenrechte, einschließlich seines Rechts auf Selbstbestim-
mung und einen unabhängigen Staat, ermöglicht wird,

Kenntnis nehmend von dem am 23. September 2011 gestellten Antrag Palästinas auf Aufnahme in die
Vereinten Nationen71,

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen, bei

65 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
66 A/63/855-S/2009/250.
67 A/HRC/12/48.
68 A/67/550.
69 A/67/332, A/67/338, A/67/372, A/67/375 und A/67/511.
70 A/48/486-S/26560, Anlage.
71 A/66/371-S/2011/592.
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der Wahrnehmung der ihm von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine Unparteilich-
keit; 

2. verlangt abermals, dass die Besatzungsmacht Israel im Einklang mit ihren Verpflichtungen als
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen mit dem Sonderausschuss bei der Erfüllung seines Auftrags zusam-
menarbeitet;

3. missbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die Menschenrechte des palästinensischen Vol-
kes und anderer Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie aus dem Bericht des Sonderausschusses über
den Berichtszeitraum68 hervorgeht;

4. bekundet ernste Besorgnis über die infolge rechtswidriger israelischer Praktiken und Maßnahmen
bestehende kritische Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, ins-
besondere im Gazastreifen, verurteilt insbesondere alle illegalen israelischen Siedlungstätigkeiten und den
Bau der Mauer sowie die übermäßige und unterschiedslose Gewaltanwendung gegen die Zivilbevölkerung,
die Zerstörung und Einziehung von Eigentum, die Verhängung von Kollektivstrafen sowie die Inhaftierung
und Gefangenhaltung von Tausenden von Zivilpersonen und fordert die sofortige Beendigung aller dieser
Maßnahmen;

5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen Beendigung der israelischen Besetzung die is-
raelischen Politiken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems,
und anderen seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen, insbesondere
die israelischen Verstöße gegen das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten61, und sich nach Bedarf mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang
mit dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um das Wohlergehen und die Menschenrechte der Völker
der besetzten Gebiete zu gewährleisten und dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je nach Be-
darf Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem Generalsekretär regelmäßig periodische Berichte
über die jeweilige Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, vorzu-
legen;

7. ersucht den Sonderausschuss ferner, die Behandlung und den Status der Tausenden von Gefange-
nen und Inhaftierten, darunter Kindern und Frauen, in israelischen Gefängnissen und Internierungszentren in
dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderen seit 1967 von Israel be-
setzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen, und bekundet ihre tiefe Sorge über die harten Be-
dingungen und die Misshandlung von Gefangenen und die jüngsten Hungerstreiks und nimmt gleichzeitig
Kenntnis von der im Mai 2012 erzielten Vereinbarung betreffend die Haftbedingungen in israelischen Ge-
fängnissen und fordert die vollständige und sofortige Umsetzung dieser Vereinbarung;

8. ersucht den Generalsekretär,

a) dem Sonderausschuss alle erforderlichen Hilfen zu gewähren, auch soweit diese für seine Besuche
in den besetzten Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution genannten israelischen Politiken
und Praktiken untersuchen kann;

b) dem Sonderausschuss auch künftig das erforderliche Personal zur Verfügung zu stellen, das ihn
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt;

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodischen Berichte regelmäßig zukommen zu las-
sen;

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information mit allen verfügbaren Mitteln für ei-
ne möglichst weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie von Informationen über seine Tä-
tigkeit und seine Arbeitsergebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des Sonderausschusses
neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über die ihm mit dieser Resolution
übertragenen Aufgaben Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt „Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken,
die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträch-
tigen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.




